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I. Hintergrund 

Local Content Requirements (LCR) sind 

Anforderungen an Inhalt und Art der 

Leistungserbringung von ausländischen 

Unternehmen in bestimmten Staaten. 

Diese Anforderungen sollen die lokale 

Wirtschaft vor negativen Auswirkungen 

der internationalen Märkte schützen. Be-

sonders häufig werden LCR in Sektoren 

angewendet, in denen Einrichtungen 

des Staates selbst als öffentlich-rechtli-

che Auftraggeber agieren. Die grund-

sätzlich im öffentlichen Recht veranker-

ten LCR werden in privatrechtliche Ver-

träge inkorporiert. Verstöße des Auf-

tragnehmers gegen LCR können so – ne-

ben Bußgeldern und Vergabesperren – 

Vertragsstrafen und Kündigungsrechte 

des Auftraggebers nach sich ziehen.  

 

LCR können vielgestaltig sein. Typische 

Vorgaben sind etwa eine Quote an inlän-

dischen Arbeitnehmern oder Liefer-

ungen und Leistungen aus dem Auftrag-

geberstaat, die der ausländische Auf-

tragnehmer bei dem Projekt einzusetzen 

bzw. zu verwenden hat.  

 

Bei den Verwendern von LCR handelt es 

sich oft um Schwellenländer, wie z.B. 

Brasilien und Indien, oder diverse afrika-

nische Staaten, wie u.a. Südafrika und 

Ghana. Aber auch Wirtschaftsmächte, 

wie vor allem die Vereinigten Staaten 

und China machen von LCR regen Ge-

brauch. Ziel von LCR ist einerseits, Glie-

der der Wertschöpfungskette im Inland 

zu halten. So soll die eigene Volkswirt-

schaft kurz- und mittelfristig gestärkt 

werden. Andererseits sollen sog. Trai-

ning Requirements und Technologie-

transfers eine Weiterbildung der lokalen 

Fachkräfte und eine vermehrte Innovati-

onskraft bewirken. Gerade wirtschaftlich 

weniger starke Staaten versprechen sich 
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hiervon mittel- bis langfristig wirtschaftli-

che Unabhängigkeit durch eine gestei-

gerte Konkurrenzfähigkeit.   

 

Ob diese Ziele erreicht werden, ist zwei-

felhaft. In ökonomischer Hinsicht domi-

niert die Ansicht, dass LCR zwar kurzfris-

tig durchaus zu gesteigerten Wirt-

schaftsleistungen führen können. Zu-

mindest langfristig dürften jedoch die 

Nachteile überwiegen. Diese bestehen 

insbesondere in einer Verkleinerung des 

Pools potenzieller Auftragnehmer und 

Arbeitskräfte, die durch die Nichtbe-

rücksichtigung internationaler Unter-

nehmen aufgrund von LCR ausscheiden. 

Letztliche Folge ist, dass weniger qualifi-

zierte oder weniger effiziente Auftrag-

nehmer und Arbeitskräfte eingesetzt 

werden. Für die durch LCR begünstigte 

Unternehmen des Auftraggeberstaates 

schafft dies eine unrealistische Marktsi-

tuation. Diese Unternehmen sehen sich 

allenfalls einem sehr eingeschränkten in-

ternationalem Wettbewerb ausgesetzt. 

Auf längere Sicht ist dies nachteilig. 

Denn so werden eigentlich notwendige 

Innovationen ausgebremst, was zu dem 

genauen Gegensatz zu dem eigentlich 

verfolgten Ziel steht: der langfristigen 

wirtschaftlichen Unabhängigkeit.  

 

Trotz der überwiegenden konzeptionel-

len Kritik sind LCR weltweit verbreitet. 

Gegenwärtig1 zählen Indien, Brasilien, 

Saudi-Arabien und die Vereinigten Staa-

ten zu den häufigsten Nutzern von LCR. 

Hier kommen sie insbesondere im 

 
1 Zahlen aus 2018, Quelle: The Economic Impact of Local Content Requirements: A Case Study of 
Heavy Vehicles | (ecipe.org). 
2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
3 World Trade Organisation. 

Automobilsektor, im Bergbau sowie in 

der Öl- und Energiewirtschaft zum Ein-

satz. Im Rahmen des “Inflation Reduction 

Act” führten die Vereinigten Staaten 

ebenso zahlreiche LCR für erneuerbare 

Energien ein.   

 

II. Rechtliche Zulässigkeit  

 

Die rechtliche Zulässigkeit von LCR ist 

zweifelhaft.  

 

Eindeutig dürfte diese Frage jedenfalls 

auf EU-Ebene zu beantworten sein. Ver-

abschiedet ein Mitgliedsstaat LCR, die 

lediglich Produkte und Dienstleistungen 

aus dem eigenen Staat fördern, wäre 

dies offenkundig unionsrechtswidrig. 

Denn dies würde Unternehmen anderer 

Mitgliedsstaaten benachteiligen, worin 

ein Verstoß gegen das Diskriminierungs-

verbot (Art. 246 AEUV2) liegt. Hiergegen 

könnten die Mitgliedstaaten benachtei-

ligter Unternehmen das Vertragsverlet-

zungsverfahren vor dem EuGH erheben.  

 

Auch mit Blick auf das Recht der WTO3  

sind LCR kritisch zu sehen. Die überwie-

gende Zahl der großen LCR-Verwender-

staaten sind Mitglied der WTO und ha-

ben sich deren Recht unterworfen. Auch 

unter WTO-Recht gilt ein Diskriminie-

rungsverbot, das sich insbesondere in 

Art. III Abs. 4 GATT 1994 wiederfindet. 

Danach dürfen Produkte aus einem 

WTO-Staat, die in einen anderen WTO-

Staat importiert werden, nicht schlechter 
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gestellt werden als inländische Pro-

dukte. 

 

Rechtsschutz auf WTO-Ebene können 

potenzielle Auftragnehmer durch Einlei-

tung einer Beschwerde vor dem WTO 

Dispute Settlement-Body (DSB) ersu-

chen. Ist die Beschwerde begründet, er-

klärt der DSB die LCR für WTO-rechts-

widrig. Auftragnehmer sind allerdings 

darauf beschränkt, ein solches Verfahren 

beim eigenen Heimatstaat anzuregen. 

Denn die Antragsbefugnis liegt allein 

auf staatlicher Ebene. Die tatsächliche 

Effektivität des Beschwerdeverfahrens 

darf allerdings in Zweifel gezogen wer-

den. Jedenfalls bei zeitlich begrenzten 

LCR kann sich der in dem Beschwerde-

verfahren unterliegende Auftraggeber-

staat durch Erhebung eines Rechtsmit-

tels zum Appellate Body der WTO die 

Umsetzung unter Umständen so lange 

hinauszögern bis diese ausläuft. 

 

Für das benachteiligte Unternehmen 

verbleibt die Möglichkeit, über das Fest-

halten an den LCR-Vorgaben zu verhan-

deln. Zielführend kann dies sein, wenn 

der Auftragnehmer seinen Heimatstaat 

davon überzeugen kann, die Verhand-

lungen auf WTO-Ebene zu führen. So 

lässt sich erheblich mehr Druck ausüben 

als bei Verhandlungen durch den einzel-

nen Auftragnehmer. 

 

In der Praxis ist die Frage nach der recht-

lichen Zulässigkeit von LCR aber zumeist 

theoretischer Natur: Denn im Wettbe-

werb um Aufträge stehen potenzielle 

Auftragnehmer häufig vor der Wahl, ent-

weder Fuß im konkreten Auftraggeber-

staat zu fassen oder gegen die 

(vermutlich) rechtswidrige LCR vorzuge-

hen. Letzteres dürfte in aller Regel aber 

mit dem Verlust des jeweiligen Auftrags 

einhergehen. 

 

III. Häufig verwendete LCR 

 

Die am häufigsten vorzufindenden LCR 

sind die bereits erwähnten Employment- 

und Training Requirements, Technolo-

gietransfers sowie Quoten für die Beauf-

tragung inländischer Subunternehmer 

bzw. Verwendung inländischer Materia-

lien.  

 

Employment Requirements können 

etwa vorschreiben, dass mindestens 

50% der in einer zu errichtenden Be-

triebsstätte zu beschäftigenden Arbeit-

nehmer aus dem Inland stammen oder 

einer (benachteiligten) ethnischen 

Gruppe angehören. Ebenso treten Vor-

gaben auf, dass bei gleicher Qualifika-

tion Bewerbungen inländischer Arbeits-

kräfte zu bevorzugen sind.  

 

Training Requirements bestehen bspw. 

darin, dass der Auftragnehmer einen be-

stimmten Prozentsatz des Auftragsvolu-

mens in Trainingsprogramme für lokale 

Fachkräfte investieren oder solche Pro-

gramme selbst durchführen muss.  

 

Durch Technologietransfers wird dem 

Auftragnehmer vorgeschrieben, Unter-

nehmen im Auftraggeberstaat (mitunter 

hochentwickelte) Technologien zur Ver-

fügung zu stellen. Wohl am einschnei-

dendsten sind dahingehende Vorgaben 

für den Auftragnehmer, wenn er Lizen-

zen an selbst entwickelter, eventuell so-

gar exklusiv genutzter Technologie 
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teilen muss. Hier ist abzuwägen, ob das 

erwartete Auftragsvolumen den Wert-

verlust der Exklusivität aufwiegt.  

 

Quoten für die Verwendung inländi-

scher Materialien und die Beauftragung 

inländischer Subunternehmer bergen 

für Auftragnehmer in vielerlei Hinsicht 

mitunter erhebliche Haftungsrisiken: Bei 

der Beauftragung unbekannter Subun-

ternehmer können sich Compliance-

Probleme (etwa in Form von Schwarzar-

beit, Kickbacks an den Auftraggeber 

und sonst auf Grund persönlicher Ver-

flechtungen gewillkürten Auftragsverga-

ben) ergeben. Daneben ist bei der Be-

auftragung bzw. dem Einsatz bislang un-

bekannter Subunternehmer / Materia-

lien an eine mögliche zivilrechtliche Haf-

tung zu denken. Denn im Falle eine 

möglichen Schlechtleistung des inländi-

schen Zulieferers sieht sich der in der be-

kannten „Sandwich-Position“ befindli-

che Unternehmer häufig Ansprüchen 

seines Kunden ausgesetzt.  

 

Zudem gebieten LCR stets auch ein be-

sonderes Augenmerk auf das Manage-

ment von Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit 

und Qualitätssicherung.  

 

Mit Blick auf die zahlreichen Fallstricke 

bei der Implementierung und Umset-

zung von LCR ist Auftragnehmern daher 

anzuraten, in Zweifelsfällen fachlichen 

Rat in Anspruch zu nehmen.  

 

IV. Goldene Regeln bei der Umset-

zung von LCR 

 

Bei der Implementierung von LCR sind 

zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen 

und ggf. abzuwägen. In der Praxis sind 

insbesondere folgende zehn Kern-

punkte zu beachten: 

 

1. Anhand der Ausschreibungsun-

terlagen und dem lokalen Recht 

ist zu prüfen, welche LCR ein-

schlägig sind und was konkret 

verlangt wird.  

 

2. Unklarheiten im Scope und in der 

Leistungsbeschreibung der LCR 

sind bei Angebotsabgabe zu ver-

meiden.  

 

3. LCR bedeuten bei der Auftrags-

ausführung in der Regel Mehrkos-

ten, die bei der Angebotskalkula-

tion zu berücksichtigen und ein-

zupreisen sind.  

 

4. Muss mit unbekannten lokalen 

Subunternehmern und Materia-

lien gearbeitet werden, ist die 

Vereinbarung entsprechender 

Haftungsausschlüsse gegenüber 

dem Auftragnehmer ratsam. 

 

5. Sehen LCR Training Require-

ments vor, ist zu prüfen, ob diese 

– ohne Gefährdung des Auftrags-

erfolges – fachlich und personell 

durchführbar sind. 

 

6. Die Eingliederung lokaler Arbei-

ter aufgrund von LCR kann ein de 

facto-Arbeitsverhältnis begrün-

den. Dies zu prüfen und abzuwä-

gen. 

 

7. Ist ein Technologietransfer vorge-

geben, ist die Nachteilhaftigkeit 
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für den Auftragnehmer zu unter-

suchen. Das ist vor allem bei der 

Pflicht zur Teilung / Übertragung 

von Lizenzen möglich. 

 

8. Der Auftragnehmer muss sicher-

stellen, dass er gegenüber dem 

lokalen Baustellenpersonal erfor-

derliche Weisungsrechte hat. 

 

9. Gerade bei der Zusammenarbeit 

mit lokalen Subunternehmern ist 

eine umfangreiche Compliance-

Prüfung dringend zu empfehlen. 

Dies vor allem mit Blick auf 

Schwarzarbeit, Korruption, Ar-

beitsschutz, Qualitätsmanage-

ment und Nachhaltigkeit. 

 

10. Bei den Vertragsverhandlungen 

ist darauf zu achten, dass keine 

überhöhten Vertragsstrafen bei 

Nichteinhaltung der LCR verein-

bart werden. Die Vereinbarung 

von (Zwischen-)Caps ist ratsam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Fazit  

 

Unabhängig von der rechtlichen Zuläs-

sigkeit und der – bei einer mittel- und 

langfristigen Betrachtung – zweifelhaften 

Zweckmäßigkeit, sind LCR weiterhin ein 

nicht zu vernachlässigendes Thema im 

internationalen Rechtsverkehr. Dies gilt 

insbesondere für den Bereich des Anla-

genbaus. Für Auftragnehmer kommt es 

vor allem darauf an, LCR (kosten)effizient 

zu implementieren, ohne hierbei auf 

Rechtssicherheit zu verzichten. Ein im 

Voraus geplantes effektives Compli-

ance-, Haftungs-, und Qualitätssiche-

rungsregime ist hierfür unerlässlich.   

 
 

***** 
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